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Amts und Intelligenz Blatt
für den Oberamts- Bezirk

e u e n b ü r
GZ Mittwoch den 7. August

Amtliches.
Neuenbürg. (An die OberamtSPflege, Ge-

meinderäthe und Verwaltungsaktuare.) Aus An¬
laß der veränderten Einrichtung der Amtkörper¬
schafts und Gemeinderechnungs- Zustandsberichte
hat die König!. Kreisregicrung durch Erlaß vom
8. Juli d. I . hinsichtlich der Erhaltung des Ge¬
meindevermögens dem Oberamt Folgendes zu
erkennen gegeben:

Die Oberämter als die nächsten Aufsichtsbe¬
hörden der Gemeinden werden über die Erhaltung
des Gemeinde- Vermögens die gewissenhafteste
Aufsicht und Controle führen.

Sie werden nicht dulden, daß ohne Geneh¬
migung der Regierung Etwas von dem Gemeinde-
fond zu laufenden Ausgaben verwendet werde,
vielmehr was an ihnen liegt, daraufhinwirken,
daß das Gemeindevermögen, wo und wie weit
es nur immer möglich ist, vermehrt werde, in

. welch' letzterem Falle die Regierung rn ausser¬
ordentlichen Fällen, wenn die Gemeindegenossen
über Kräfte in Anspruch genommen werden müß¬
ten, zu einem Rückgriff an das Gemeindever¬
mögen die Genehmigung, in wie weit dieselbe zu-
läßig und geboten erscheint, nicht versagen wird.

Wenn der §. 25. des Verwaltungs- Edikts
zwar eine Verwendung des Ueberschußes der
Gemeinde- Einkünfte zum Besten einzelner Bür¬
ger gestattet, (die näheren Modalitäten und das
hiebei zu beobachtende Verfahren gibt der auf
besonder» Befehl ergangene Regierungs- Erlaß
vom 23. Oktober 1837 Ziffer 10299 an die Hand)
so verlangt er nicht minder die Verwendung ent¬
stehender Ueberschüße auch zum Besten der Ge¬
meinde, d. h. die Verwendung derselben zu mög¬

lichen nützlichen Anstalten und zu Vermehrung
des Gemeinde- Vermögens.

In der lezten Beziehung bezeichnet der §. 4
Abschnitt1 Oap. IV. der Communordnung die
den Gemeindevorstehern dißfalls obliegende Pflicht
auf eine so schöne und ansprechende Weise, daß
nicht anzunehmen ist, daß rechtschaffene und ge¬
wissenhafte, auf das wahre Wohl ihrer Gemeinde
bedachte Vorsteher, wenn es Zeit und Umstände
nur immer gestatten, den Antrag auf gänzliche
Vertheilung des Ueberschußes unter die Aktiv-
Bürger nur stellen werden.

Insoweit aber über die Ueberschüße der Gemein-
deeinkünste eines Venvaltungs- Jahrs nicht durch
die von der Aufsichtsbehörde genehmigten Beschlüsse
zum Besten der Aktiv- Bürger verfügt ist, fallen
dieselben eo ipso dem Gemeinde- Vermögen zu,
das sich um den Betrag derselben vermehrt.

Wie nun die Gemeinde- Genossen kein Recht
haben, die Vertheilung des Gemeinde- Vermö¬
gens oder eines einzelnen Theils desselben zu
verlangen, da die Gemeinden juristische Perso¬
nen sind, so steht den Gemeindegenossen in deren
Person ohnedem in jedem Verwaltungs- Jahre
eine Aendernng vorgeht, auch keine solche An¬
sprache auf die Vertheilung jenes Vermögens-
Zuwachses zu.

Dadurch aber, daß jene Ueberschüße Theile
des Gemeinde- Vermögens werden, sind sie nicht
auch schon Theile des Grundstocks der Gemeinden,
unter dem man übereinstimmend mit dem gemei¬
nen Begriff, nach Wort und Sinn des Verwal¬
tungs- Edikts solche Vermögens- Theile versteht,
welche einen Ertrag, einen ökonomischen Nutzen
abwerfen, oder wenn die Gemeinde nicht zeitlich
darauf verzichtete, wiez. B. bei unverzinslichen



258

Anlehen , einen solchen doch abwerfen würden:
Hienach werden zum Grundstocks - Vermögen

der Gemeinde gerechnet und zwar :
u) zum Natural - Grundstöcke

Ertrag gewährende Güter , Gebäude , Ge¬
fälle und andere nutzbare Rechte oder Ver-
mögenschcile ( wie z. B . Gebäude mit Ge¬
werbe - Einrichtungen,)

1i) zu dem Geld - Grundstocke
Altivkapitalien , Zieler , Verweisungsschul¬
den.

So lange die Ueberschüße in Ausständcn be¬
stehen , oder einen Theil des Betriebs - Capitals
der Gemeinde ausmachen , können sie natürlich
nicht Theile des Grundstocks werden.

Es kann daher keine Rede davon sepn , daß
der volle Betrag der sich in einem Verwaltungs-
Jahre ergebenden Ueberschüße dem Soll  des
Grundstocks zugcrechnet werden solle , es ist viel¬
mehr die Aufgabe die , daß nach Umfluß eines
jeden Verwaltungs - Jahrs untersucht wird , ob
und um wie viel der baare Geldvorrath das fest-
gesezte Betriebs - Capital der Gemeinde übersteige
und ob und wie viel hienach für den Grundstock
verwendet werden könne und müsse . Die Ohcr-
ämter werden verantwortlich gemacht , diese Frage
bei den Rechnungs - Revisionen und Abhören ei¬
ner genauen Erwägung zu unterwerfen und bei
den leztern die erforderlichen Verfügungen zu
treffen , als worüber jedes Revisions - und Ab¬
hör - Protokoll genügenden Ausschluß geben muß.

Daß dem Geldgrundstock der Erlös aus ver¬
äußerten Gütern , Gebäuden und Gefällen und
sonstigen nutzbaren Rechten und Vermögenstheilen,
sowie Legate , die nicht ausdrücklich für die Be¬
dürfnisse des laufenden Dienstes gestiftet worden
sind , zugeschlagen werden maßen , versteht sich
von selbst , und daß die eingehenden alten vor
dem 1, Juli 1824 entstandenen Ausstände nach
Art : 14 des Gesetzes vom 17 . Juli 1824 zu
Vermehrung des Grundstocks der Gemeinde ver¬
wendet werden müssen , sofern die Gemeinden
keine Schulden haben , und mit keinen Rückstän¬
den zur Amtspflege verfangen sind , ist bekannt.

Hienach wird sich je nach Umfluß eines Ver¬
waltungs - Jahres das Soll  des Geldgrundstocks
Mer Gemeinde ergeben:

n) auS dem zu rectisicirenden Bestand desselben
im vorhergegangenen Verwaltungs - Jahre,

lr ) aus dem Erlöse für die oben angezeigte
Natural - Grundstocks - Veräußerungen,

o) aus den gleichfalls bezeichnten Vermächt-
nißen und Stiftungen,

ck) aus den eingegangenen alten Ausstands-
Geldern ( bei dem Zutreffen der bemerkten
Voraussetzungen ) und endlich

e ) aus denen in der ausgehobenen Weise sich
zur Verwendung für den Grundstock dispo¬
nibel machenden Ueberschüßen.

Dafür , daß diesem Soll  mit dem Anfänge
des neuen Verwaltungs - Jahres genügt werde/
insoweit es nicht bereits im laufenden Verwalt¬
ungs - Jahr durch Verwendung für den Geld¬
oder Natural - Grundstock geschehen ist , ( zu lez-
teren werden ausgerechnet bezahlte Ablösungs-
Eapitalien für Reallasten der Gemeinde , und
andere auf dem Grundstock und nicht
auf dem laufenden Dienste beruhende
Verbindlichkeiten)  haben die Obcrämter
die pflichtmäßigste Sorge zu tragen.

Das Oberamt hat daher die Verfügung zu
treffen , daß in jeder Gemeinderechnung unmit¬
telbar nach der gewöhnlichen Aktiv - und Passiv-
Vermögens - Berechnung jenes Grundstocks-
Soll  vorgetragcn werde , welchem dann die ge¬
naueste Nachweisung über das Hat und den
Nest zu folgen hat.

In jedem Rechnungs - Revisions - Protokoll muß
enthalten seyn , ob bei dieser Berechnung Etwas
oder Nichts zu erinnern gewesen seye , und daß
der Oberamtmann selbst dieselbe geprüft habe.

Das Abhörprotokoll und das Receßbuch mäßen
über die für die Herstellung des Grundstocks-
Solls getroffenen Verfügungen auf das Bestimm¬
teste enthalten.

Daß unter dem H at nur mit wirklichen Grund¬
stocks - Erwerbungen in dem oben angegebenen
Sinne liquidirt werden darf , versteht sich von
selbst . Sowenig die Kosten der Anschaffung von
Fahrnißstücken , der Aufwand für Straßenbautcn,
die Kosten bloßer Reparationen an Gebäuden
als Grundstocks - Ausgaben behandelt werden kön¬
nen , so wenig können die Kosten neu errichteter
oder angekaufter Gebäude und der Aufwand für
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Gebäude- Erweiterungen als solche angesehen
werden, wenn anders nicht die Maße des nutzbar
angelegten Vermögens dadurch vermehrt wird,
wie diesesz. B. bei Gebäuden mit Gewerbe-
Einrichtungen der Fall ist, nicht aber bei Ge¬
bäuden, welche zu Erfüllung gesezlicher Gemein¬
dezweckez. B. dem Rathhaus, Schulhans re. un¬
terhalten werden.

Dagegen ist es für sich klar, daß wenn statt
eines alten ein neues Gebäude errichtet oder
gekauft wird, auch bei Gebäuden, welche für
öffentliche Zwecke bestimmt sind, und also keinen
direkten Rein- Ertrag abwerfen, der Erlös aus
dem alten Gebäude zu den Kosten des neuen
verwendet werden darf d. h. daß der Grundstock
keine Ansprache auf denselben hat.

Werden Grundstocks- Erwerbungen mittelst
Passiv- Capital- Aufnahmen gemacht, so lassen
sich wegen Tilgung derselben verschiedene Fälle
denken. Entweder beschließen die Gemeindebe¬
hörden diese

durch anderweite Grundstocks-Veräußerungen
zu tilgen, was natürlich(die Genehmigung
der Aufsichtsbehörden vorausgesezt) keinen
Anstand hat, und wo dann die Erwerbungen
dem Grundstocks- Vermögen zu-die Veraus-
serungen aber demselben abgerechnet wer¬
den, oder

I>) sie allmählig mittelst Ueberschüßen der Ge¬
meinde- Einkünfte zu bezahlen, wo dann der
disponible Theil derselben einzig für diesen
Zweck zu verwenden ist,

o) oder sie ganz oder theilweise allmählig mit¬
telst Umlage unter dem Gemeindeschaden zu
decken.

In den unter Ii und c genannten Fällen darf
in der Grundstocks- Berechnung mit diesen Passiv-
Capitalien—Grundstocksschulden-—in ihrem nach
und nach sich verminderndem Betrage so lange
liquidirt werden, bis sie ganz getilgt sind, die
Pflicht der Aufsichtsbehörde aber ist es, darüber
zu wachen, und nachdrücklich daraufzu dringen,
daß die zu ihrer Tilgung angewiesenen Mittel
ungeschmälert für dieselbe verwendet werden, als
worüber sie sich gegenüber von der Regierung
in den zu erstattenden jährlichen Berichten über
die Schulden- Verwaltung auszuweisen haben.

Wird auf diese Weise die Erhaltung und Ver¬
mehrung des Grundstocks- Vermögens controlirt,
und wird der Entwerfung und Prüfung der Ge¬
meinde- Etats genaue Aufmerksamkeit geschenkt,
damit nicht Ausfälle entstehen, welche auf den
Grundstock selbst, wenn auch nur zeitlich, nach¬
theilig wirken müßen, dann kann eS keinem An¬
stand unterliegen, daß die Verwaltung an Ord¬
nung und Klarheit gewinnen muß, und daß das
Vermögen der Gemeinden den Nachkommen nicht
nur erhalten; sondern einer zuläßigen Vermeh¬
rung und Aufsparung desselben für Nothfälle auch
Rechnung getragen wird.

In Absicht auf die Einführung dieser Controle,
die mehrfach noch nicht zu bestehen scheint, und
in den meisten Gemeinderechnungen jedenfalls
nichtm'edergelegt seyn wird, insofern sich diesel¬
ben in der Regel nur mit der jährlichen Ver¬
gleichung der Aktiv- und Passiv- Vermögens- Be¬
stands-Berechnung begnügt haben(welche daneben
immer noch fortzubestchen hat) werden die Ober¬
ämter wegen der Feststellung des Anfangs Be¬
standes zuweilen auf Anstände Posten, namentlich
wenn sie die seiner Zeit bei vielen Gemeinden
provisorisch festgesezten sogenannten Geld- Nor¬
malfonds zum Anhalt nehmen wollten.

Es wird nehmlich in vielen solchen Gemein¬
den durch hinzugekommene Ueberschüße der wirk¬
liche Geldgrundstock derselben größer sepn, als
seiner Zeit der Normalfonds bestimmt worden
ist. Daß jene Ueberschüße aber nur dem Grund¬
stock cinverleibt, einen integrirenden Theil des¬
selben ausmachen müßen, ist oben das Nähere
ausgefiihrt worden.

Deshalb und in Folge dieser allgemeinen und
definitiven Verfügung tritt in jenem Falle die
zu dem ja nur provisorisch geschehene Feststellung
des Geld- Normalfonds außer Wirkung, und
cs bildet der dermalige höhere Bestand des Geld¬
grundstocks den Anfangsbestand für die Gründ-
stocksberechnung.

Anders aber ist der Fall, wenn eine Gemeinde
noch nicht zu jenem Normalgrundstock gekommen
ist, welcher für sie zunächst aus dem Grunde
bestimmt worden ist, weil sie Fondstheile zu lau¬
fenden Ausgaben verwendet hat.

Hier muß man den festgesezten Normalfond
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zum Anhalt für die Berechnung des Grundstocks-
Soll nehmen und auf demselben fortbauen.

In den « reisten Gemeinden , in welchen dieser
Fall eintritt , werden von der Kreisregierung
genehmigte Beschlüße über die allmählige Her¬
stellung der festgesezten Fondösumme vorliegen.

Auf die Einhaltung derselben haben die Ober¬
ämter nachdrücklich zu dringen und , soweit noch
keine Beschlüsse vorliegen , gelegenheitlich der Re¬
vision und Abhör der Gemeinderechnungen von
164 V« in welchen dieser Erlaß seinem ganzen
Inhalt nach erstmals auszuführen ist , solche fas¬
sen zu laßen , und mit wohlerwogenem gutachtli¬
chem Bericht unter genauer Darstellung des
Grundstocks - Solls und Hat hieher vorzulegen.

Insoweit die Oberämter wegen der von der
Regierung schon länger beabsichtigten definitiven
Verfügung über die Grundstocks - Verwaltung auf
die Rechnungs - Zustands - Berichte der leztern
Jahre nicht beschieden worden sind , haben sie für
jede einzelne Gemeinde Grundstocksberechnungen
für den Anfangsbestand nach dem Rechnungs-
Ergebniß Ibis zum 1. Juli 1843 zu fertigen.
Denselben sind die Summen zu Grunde zu le¬
gen , welche der Gemeinde - Grundstock nach der
auf die Rechnungs - Zustands - Berichte lezt er¬
haltenen definitiven  Verfügung haben solle,
und diesem aus den jüngern Rechnungszustands-
Berichten dasjenige zuzurechnen , was von ver¬
äußerten Grundstockstheilen wegen eingegangener
alter Ausstände und in Folge von Vermächtnis¬
sen demselben ersezt und zuge 'chlagen werden muß,
anderseits aber dasjenige wieder abzurechnen , was
inzwischen und bis zum Schluß der Rechnung

pro 184Vs auf den Natural - Grundstock ver¬
wendet worden ist.

Diese Berechnungen haben sie so zeitig zu ent¬
werfen , daß sie längstens bis 10 Oktober in die
Hände der Verwaltungs - Aktuare kommen , welche
sowohl als die Gemeindebehörden von dem In¬
halt dieser ganzen Verfügung in Kenntniß zu
sezen sind.

Indem Lezteres hiedurch geschieht , versieht man
sich zu den Verwaltungs - Aktuaren , daß sie vor¬
stehendem Erlaß genau Nachkommen werden , und
wird denselben noch bemerkt , daß sie die von
dem Oberamte zu fertigenden Grundstocks - Be¬

rechnungen , zu welchem Behufe die Ortsvor - ,

sicher die Gemeinderechnungen pro 184 '/- und ^
184V - jedoch ohne Beilagen binnen 14 Tagen ein¬
zusenden haben , seiner Zeit erhalten werden.

Am 26 . Juli 1844.
K . Obcramt.

F . d. l . abw . O . A.
Art . Ackermann.

_ St . D . '

Neuenbürg. (An die Binnencontrolestellen . ) 1
Zur Beseitigung entstandener Zweifel und zur 1
Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens '

hinsichtlich der Controlpflichtigkeit baumwollener , f
mit andern Gespinnsten gemischter Maaren im I
Binnenlande , haben die Regierungen der Zoll - ^
Vereinsstaaten sich dahin vereinbart:

daß alle mit Baumwolle gemischten Stoffe,
welche sprachgebräuchlich als solche bezeichnet !
werden ohne Rücksicht auf das quantitative ^
Verhältniß der einzelnen Bestandtheile , der t
Waareneontrole im Binnenlande unterwor - I
fen seyen.

Dieses wird den Controlestellen mit dem Be¬
merken eröffnet , daß auf Gewebe , welche sprach-
gebräuchlich nicht als gemischte Stoffe , sondern
auch dann , wenn sie eine Beimischung von Baum¬
wolle enthalten ( wie z. B . Leinwand und an¬
dere leinene Gewebe , in denen sich Baumwolle
eingewebt findet ) nach dem Gespinnste , welches
ihren Hauptbestandtheil bildet , bezeichnet werden,
die Waareneontrole im Binnenlande überhaupt
keine Anwendung finde . ?

Neuenbürg den 6 . August 1844.
K . Oberamt

_ Leypold.

Bekanntmachung.
Mit Genehmigung hoher Regierung des Mirtel-

Rheinkreises und desfalsigen Erlaßes Gr . Bezirks-
Amts d. h. vom 13 . Juli d. I . Nro . 7410
werden in hiesiger Stadt , monatliche Viehmärkte
abgehalten werden , nämlich erstmals:

Den Iten Donnerstag im September d. I.
„ Iten Donnerstag im Oktober.
„ Iten Dienstag vor Martini.
„ Iten Donnerstag im Dezember.

Gernsbach den 25 . Juli 1844.
Gemeindcrath

Drißler.
Mit zwei Beilagen.
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